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 Veröffentlicht am 08.10.1953

Norm

AHG §1 Cd4

Rechtssatz

Die Sozialversicherungsträger handeln in Vollziehung des Gesetzes dann, wenn sie bescheidmäßig die Ansprüche der

Versicherten feststellen, nicht mehr aber, soweit sie die festgestellten Ansprüche erfüllen.
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